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Sparkassenbücher, M itgliedsbücher gesellschaftlicher Organisationen sowie 
der Ausweis fü r A rbeit und Sozialversicherung.

2. Die S tra fta t w ird  begangen durch das inhaltlich falsche Herstellen 
der öffentlichen U rkunde oder durch das Bewirken einer solchen

inhaltlich falschen Herstellung. Inhaltlich falsches Herstellen der öffent
lichen U rkunde liegt dann vor, wenn sich die besondere Bew eiskraft 
dieser U rkunde auf diesen E rk lärungsinhalt bez ieh t: so bew irkt z. B. ein 
Zeuge, der eine falsche Aussage macht, keine inhaltlich falsche H erstel
lung des Gerichtsprotokolls, weil die Bew eiskraft des Protokolls der 
H auptverhandlung sich nicht auf den Inhalt der Aussage bezieht. Das 
Bew irken der inhaltlich falschen H erstellung einer öffentlichen U rkunde 
ist die Regelung einer speziellen Form  der m ittelbaren  Täterschaft. Dabei 
handelt der fü r die H erstellung der U rkunde zuständige F unktionär im 
guten Glauben, w eshalb die Form  der A nstiftung nicht vorliegt. Den T at
bestand erfü llt außerdem  das Gebrauchm achen von solchen öffentlichen 
Urkunden.

3. Bei der öffentlichen U rkunde muß geprüft werden, ob der Aus
steller auch dafü r zuständig ist, weil andernfalls die allgem einen

Bestim m ungen über U rkundenfälschung (§ 240) zu prüfen sind. Das be
deutet nicht, daß nu r solche Personen als T äter strafbar sein können, die 
fü r die A usstellung dieser U rkunden verantw ortlich gem acht wurden. 
Sowohl das Bew irken der H erstellung einer inhaltlich falschen öffent
lichen U rkunde als auch das Gebrauchmachen von solchen U rkunden w ird 
nicht n u r von Personen begangen, denen es gestattet ist, derartige U r
kunden herzustellen. Dieses K riterium  betrifft demzufolge n u r die H er
stellung der öffentlichen Urkunde.

4. Subjektiv  w ird vorsätzliches H andeln in der Absicht der Täuschung 
im  Rechtsverkehr gefordert.

Abs. 2 erfaß t den Versuch. Er liegt z. B. vor, wenn durch die T äu
schungshandlungen auf die fü r die B eurkundung zuständige Person ein
gew irkt w orden ist.

Tateinheit kann vorliegen m it §§ 159, 178 oder 213 Abs. 2 Ziff. 2.

§ 243
Nötigung zu einer Aussage

W er als Richter, S taatsanw alt oder M itarbeiter eines U n
tersuchungsorgans in einem S trafverfahren Zw angsm ittel an 
w endet oder anw enden läßt, um Geständnisse oder Aussagen 
zu erpressen, w ird m it F reiheitsstrafe bis zu fünf Jahren  
bestraft.

I. Es ist spezielles Anliegen dieser Bestimmung, den Prozeß der a ll
seitigen und unvoreingenom m enen Erforschung der objektiven


